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Einbahnstraßenregelung Winterbahn 
hier: Antrag der Gruppe CDU/FDP vom 25.11.2023 

 

 

I. Beschlussvorschlag: 
 

 Der Beschluss zur Aufhebung der Einbahnstraßenregelung in der Winterbahn vom 10. Oktober 2023 wird aufge-
 hoben. 
 
 

II. Begründung: 
 

Die Aufhebung der Einbahnstraßenregelung in der Winterbahn wurde am 10. Oktober 2023 seitens des Gemeinde-
rates mehrheitlich beschlossen. Dem Beschluss vorausgegangen ist ein Antrag der Gruppe CDU/FDP vom 13. De-
zember 2021 über die Aufhebung der Einbahnstraßenregelung. 
 
Bei der Beschlussvorlage hat die Verwaltung aufgrund der Ergebnisse der durchzuführenden Einwohnerbeteiligung 
vorgeschlagen, die Einbahnstraßenregelung beizubehalten. 
Der Beschlussvorschlag wurde mit 5 Stimmen dagegen und 3 Stimmen dafür bei 7 Enthaltungen abgelehnt. 
In der Folge hat der Gemeinderat also beschlossen, die Einbahnstraßenregelung aufzuheben. Dies hat zur Folge, 
dass die Verwaltung den betroffenen Bebauungsplan über das Bauleitverfahren zu ändern hat.  
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Der Antrag der Gruppe CDU/FDP vom 25. November 2023 will darauf abzielen, den Sachverhalt neu zu beraten 
(sh. Anlage). Grob wird das damit begründet, dass zwei Ratsmitglieder nicht anwesend waren und sieben Ratsmit-
glieder sich der Stimme enthalten haben. Damit haben 9 von 17 Mitglieder nicht für oder gegen die Beibehaltung 
der Einbahnstraßenregelung gestimmt. 
Um den Sachverhalt neu beraten zu können, ist formal die Aufhebung des o.g. Beschlusses vom 10. Oktober 2023 
notwendig. 

 
Fraglich ist die Rechtmäßigkeit, einen Beschluss aufheben zu dürfen. Hierzu gibt es verschiedene rechtliche Auf-
fassungen. Im Kern sei auf den Kommentar von Thiele zum § 66 Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz 
hinzuweisen. 
 

 
 
 Aus dem Lehrbuch zum Kommunalrecht vom Niedersächsischen Studieninstituts steht dazu: 
 

 
 

Demnach kann ein Beschluss aufgehoben werden, solange er nicht bereits eine Handlung der Verwaltung ausge-
löst hat (die RdNr. 577 verweist auf den Kommentar von Sandfuchs zu § 66 NKomVG). 
 
Die Auffassung, dass Beschlüsse nicht aufgehoben werden können, ist aufgrund eines Kommentars (Thiele, RdNr. 
21 § 59 NKomVG entstanden. Dort steht sinngemäß, dass es möglich ist, zu regeln, dass bereits behandelte Ange-
legenheiten, die bis zur Abstimmung gekommen sind, innerhalb eines Jahres nicht noch einmal verhandelt werden 
dürfen. Der § 59 NKomVG beschäftigt sich mit der Geschäftsordnung, die dem Rat die Rahmenbedingungen zur 
ordnungsgemäßen Arbeit geben soll.; nicht mit der Rechtswirksamkeit von Beschlüssen (das ist § 66 NKomVG). 
In der Kommentierung geht es aber gerade darum, darzustellen, dass solche Bestimmungen grundsätzlich das An-
tragsrecht der Ratsmitglieder beschneidet und nicht von Fall zu Fall bestimmt werden dürfen. In dem Kommentar 
steht an dieser Stelle, dass das Oberverwaltungsgericht Lüneburg eine solche Regelung „zur Erhaltung der Funkti-
ons- und Arbeitsfähigkeit“ als zulässig ansehen könnte. In dem Fall muss sie aber in der Geschäftsordnung gere-
gelt sein. 
Eine solche Regelung gibt es in der Geschäftsordnung des Gemeinderates nicht. 

 
 Daher schlägt die Verwaltung vor, den Beschluss vom 10. Oktober 2023 aufzuheben. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sascha Stolorz 
Bürgermeister 
 


